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vertrag beurteilt, denn der Kläger ist mit dem Kauf des 
Grundstücks in den bestehenden Vertrag zwischen der Vor
eigentümerin und der YerWagten zu 1) eingetreten (§ 124 
ZGB).

Unzutreffend dagegen ist die Auffassung des Bezirks
gerichts, das Mietverhältnis sei nach dem Inkrafttreten des 
ZGB als Wohnungsmietverhältnis i. S. der Bestimmungen der 
§§ 94 bis 127 ZGB aufzufassen, und zwar als Mietverhältnis 
über Nebenräume. Dieser Betrachtung steht entgegen, daß 
Wohnräume überhaupt nicht Gegenstand des Vertrags sind. 
Es kann sich folglich auch nicht um Nebenräume von Wohn- 
räumen handeln. Vielmehr ist dem Kreisgericht zuzustimmen, 
daß die Rechtsbeziehungen zwischen dem Kläger und der 
Verklagten zu 1) in entsprechender Anwendung von § 129 
ZGB zu beurteilen sind.

Die Anwendung von § 129 ZGB auf andere nicht in dieser 
Bestimmung ausdrücklich genannte ähnliche Mietverhältnisse 
ist vom Obersten Gericht bereits mehrfach bekräftigt worden, 
so z. B. auch hinsichtlich eines Raumes zur Ausführung hand
werklicher Tätigkeit in der Freizeit (OG, Urteil vom 29. Mai 
1979 — 2 OZK 16/79 —; vgl. auch ZGB-Kommentar, Berlin 1985, 
Anm. 6 zu § 129 [S. 178]). Allerdings bedeutet diese Auffas
sung nicht, daß damit § 129 ZGB auf Nutzungsverhältnisse 
über jede Art von Räumen anzuwenden sei und somit in allen 
Fällen von Raummietverhältnissen Kündigungsschutz im 
Rahmen dieser Bestimmung bestehe. Voraussetzung ist viel
mehr, daß Gegenstand der Verträge Räume sind, hinsichtlich 
derer das Interesse an der Beibehaltung der Nutzung auch 
gegen den Willen des Überlassenden auf Grund der Art und 
des Zwecks der Nutzung gesellschaftlichen Schutzes bedarf. 
Das gilt jedenfalls für die Nutzung von Räumen zur indivi
duellen Nutztierhaltung, soweit sie nicht gänzlich unbedeu
tend ist oder in Räumen betrieben wird, die ihrer Art nach 
nur; für einen kurzfristigen Gebrauch errichtet sind (z. B. 
leichte Schuppen) oder die überhaupt nur als Provisorium 
bestehen.

Von dieser rechtlichen Beurteilung ausgehend, unterliegt 
das strittige Mietverhältnis dem Kündigungsschutz, so daß 
seine Aufhebung wegen dringenden Eigenbedarfs vom Er
gebnis der Interessenabwägung abhängt. Wie vom Obersten 
Gericht bereits mehrfach betont worden ist, sind an die Auf
hebung von Mietverhältnissen nach § 129 ZGB nicht die glei
chen strengen Anforderungen wie an die Aufhebung von 
Wohnungsmietverhältnissen zu stellen, da sie nicht unmittel
bar auf die Verwirklichung des Grundrechts auf Wohnraum 
gerichtet sind (vgl. OG, Urteil vom 31. August 1976 — 2 OZK 
7/76 - NJ 1976, Heft 23, S. 722). Angesichts der in § 129 ZGB 
geregelten differenzierten Mietverhältnisse sind auch die 
jeweiligen spezifischen Umstände der Vertragsbeziehungen 
zu beachten. Das haben die Instanzgerichte nicht ausreichend 
berücksichtigt.

Bei der Beurteilung des vorliegenden Falles ist zunächst 
davon auszugehen, daß Scheunen und Stallungen, soweit sie 
nicht in die LPG eingebracht wurden, in der Regel dem 
Grundstückseigentümer für seine individuelle landwirt
schaftliche Nutzung zur Verfügung stehen sollen.

Auch wenn feststeht, daß die Verklagte zu 1) über einen 
längeren Zeitraum diese Räume gemietet hat, kann nicht 
übersehen werden, daß die Vermietung zu einem Zeitpunkt 
erfolgte, als die Voreigentümerin nicht mehr in der Lage war, 
diese selbst zu nutzen. Es ist auch bedeutsam, daß die Ver
klagte zu 1) einen Teil der Nutzung an den Verklagten zu 2) 
abgetreten hat, der selbst nicht Partner des streitbefangenen 
Vertrags ist und dem im Verhältnis zum Kläger unmittelbar 
keine Rechte zustehen. Das eigene Interesse der Verklagten 
zu 1) an der Beibehaltung der Nutzung ist also beschränkt.

Zu beachten ist auch, daß die Verklagten ehemals nicht 
von der Möglichkeit Gebrauch gemacht haben, das Grund
stück zu erwerben. Mit dem Erwerb des gesamten Grund
stücks durch den Kläger konnte die für die Erfüllung der 
Belange eines LPG-Mitglieds günstige wirtschaftliche Einheit 
gewahrt bleiben.

Das Interesse des Klägers an den vermieteten Räumen ist 
daher im Ergebnis aller zu berücksichtigenden Umstände 
höher einzuschätzen, als das der Verklagten an der Beibehal
tung der Nutzung.

Aus diesem Grund ist der Antrag des Klägers, das Miet
verhältnis über die Scheune, den Stall und den Hühnerstall 
aufzuheben und die Verklagten zur Räumung zu verurteilen, 
gerechtfertigt.

Wie vom Bezirksgericht festgestellt, bestehen zwischen 
dem Kläger und dem Verklagten zu 2) keinerlei vertragliche 
Beziehungen. Mit Aufhebung des Mietverhältnisses mit der 
Verklagten zu 1) ist der Verklagte zu 2) auf der Grundlage 
des § 33 ZGB ebenfalls zur Räumung verpflichtet.

Nach der vom Kläger im Kassationsverfahren überreichten 
Mitteilung der LPG stehe bereits ein anderer Stallraum zur 
Verfügung, der von den Verklagten auch für die individuelle 
Tierhaltung genutzt werden könnte. Sollte das zutreffen, wird 
den Verklagten die unverzügliche Räumung der Stallungen 
des Klägers möglich sein. Anderenfalls ist in Zusammenarbeit 
mit den örtlichen Staatsorganen gegebenenfalls im Vollstrek- 
kungsverfahren zu klären, wie die Verklagten dem Kläger 
die Räume zügig, gegebenenfalls auch schrittweise, herauszu
geben haben und inwieweit ihnen vorübergehend Vollstrek- 
kungsschutz gemäß § 131 Abs. 2 Ziff. 3 ZPO gewährt werden 
kann.

Aus diesen Gründen war das Urteil des Bezirksgerichts 
aufzuheben. Da die Sache abschließend geklärt werden konnte 
und zur Entscheidung reif war, war im Wege der Selbstent
scheidung auf die Berufung des Klägers das Urteil des Kreis
gerichts aufzuheben und der Klage stattzugeben.

§§ 330, 334, 337, 339 Abs. 1 und 2, 341 ZGB; §4 Arbeits- 
schutzVO - ASVO - vom 1. Dezember 1977 (GBl. I Nr. 36
S. 405); §5 der 3. DB zur ASVO — Schutzgüte — vom 
24. Januar 1980 (GBl. I Nr. 6 S. 45).
Ist der Tod oder ein Gesundheits- oder Sachschaden auf einen 
Unfall zurückzuführen, der dadurch entstanden ist, daß eine 
Maschine nicht die erforderliche Schutzgüte aufwies, darf ein 
Schadenersatzanspruch gegen den für diese Maschine Ver
antwortlichen (Betrieb) auch dann nicht mangels Kausalität 
abgewiesen werden, wenn der Geschädigte unerlaubterweise 
(hier: ohne betriebliche Genehmigung außerhalb der Ar
beitszeit) an dieser Maschine gearbeitet hat. Zu prüfen ist 
in einem solchen Fall allerdings die Allein- oder die Mitver
antwortlichkeit des Geschädigten.
OG, Urteil vom 5. Januar 1988 — 1 OZK 15/87.

Der Ehemann der Klägerin war als Tischler beim verklag
ten Betrieb beschäftigt. Mit dessen Genehmigung verrichtete 
er außerhalb der Arbeitszeit in der Betriebswerkstatt und 
mit Werkzeugen und Maschinen des Verklagten Arbeiten für 
sich und andere Bürger. Die letzte betriebliche Genehmigung 
war bis zum 30. Mai 1985 befristet. Er hatte kurz vor diesem 
Zeitpunkt die Verlängerung der Genehmigung beantragt. 
Ohne die entsprechende betriebliche Entscheidung abzuwar
ten, begab er sich am Sonnabend, dem 1. Juni 1985, in den 
Betrieb und führte Arbeiten an einer Tischkreissäge aus. Da
bei kam es zu einem Unfall, der zu seinem Tod noch am Un
fallort führte. Der Unfall wurde von der betrieblichen Ge
werkschaftsleitung nicht als Arbeitsunfall anerkannt.

Mit der Behauptung, der Verklagte sei für den Unfall und 
dessen Folgen nach zivilrechtlichen Vorschriften verantwort
lich, weil die Kreissäge nicht den Arbeitsschutzbestimmun
gen entsprochen habe, hat die Klägerin beantragt festzustel
len, daß der Verklagte ihr und den beiden ehelichen Kindern 
gegenüber im vollen Umfang zum Schadenersatz verpflichtet 
ist..

Der Verklagte hat Klageabweisung beantragt. Er hat dazu 
ausgeführt; Der Ehemann der Klägerin habe am Unfall tag 
ohne Genehmigung und ohne einen erforderlichen zweiten 
Kollegen gearbeitet. Er sei ebenfalls ohne Genehmigung und 
unter Verletzung der betrieblichen Schlüsselordnung auf das 
Betriebsgelände gelangt. Bei der Einrichtung und Bedienung 
der Maschine habe er Fehler begangen. So habe er u. a. ein 
unzulässig großes Sägeblatt eingelegt und den Spaltkeil nicht 
fest angezogen.

Das Kreisgericht hat den Verklagten antragsgemäß ver
urteilt. Es ist von folgendem Unfallgeschehen ausgegangen;

Beim Betrieb der Kreissäge habe sich der Spaltkeil gelöst 
und sei auf das Sägeblatt gefallen. Das habe zur Folge ge
habt, daß das Sägeblatt die Schutzhaube aus der Veranke-


